
Wärmedämmmaßnahmen an  
Wänden, Decken, Böden und Dächern

NEUE EnERGIEn UND  
KLIMASCHUTZ.
DAS SAARLAND HAndelt!

Merkblatt  
Klima Plus Saar  
Antragstellung – Privatpersonen

Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken
www.umwelt.saarland.de

wo wird beantragt?

Für die Antragstellung ist ein spezielles Antragsformular, das 
im Internet unter http://www.saarland.de/632.htm abgeru-
fen werden kann zu finden oder unter folgender Anschrift 
erhältlich:

Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr
Referat A/4
Keplerstraße 18
66117 Saarbrücken
Tel. (0681) 501-4262, 2291
Fax (0681) 501-4521
E-Mail: klima-plus-saar@umwelt.saarland.de

Neue Energieberatung Saar 

Kostenfreie und unabhängige Beratung rund um das Thema
Förderung, Energieeffizienz und Energieeinsparung
Beratungshotline: werktags von 9.00 bis 17.00 Uhr
Tel. (06872) 172 602
E-Mail: energieberatung-saar@das-saarland-handelt.de

Was ist noch zu beachten?

  �Ohne Vorliegen des Zuwendungsbescheides bzw. Zustim-
mung zum Maßnahmebeginn durch das Ministerium für 	
Umwelt, Energie und Verkehr darf mit dem geplanten 
Vorhaben nicht begonnen werden, d. h. es darf kein Auf-	
trag für die Maßnahme erteilt werden.

  �Die Maßnahmen müssen durch eine anerkannte Fachfirma 
ausgeführt werden.

  �Eine Förderung erfolgt nur, wenn die Gesamtzuwendung 
über 500 Euro beträgt (Bagatellgrenze!).

Quelle:
Richtlinie des Ministeriums für Umwelt, Energie und Verkehr 
vom 12. April 2011, Amtsblatt des Saarlandes Teil II Nr. 18 
vom 12. Mai 2011, S. 370
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Wärmedämmung  
folgender Bauteile

Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht in [W/mK]

0,022 0,024 0,030 0,032 0,035 0,040 0,045 0,050

daraus resultierende erforderliche, zusätzliche 
Dämmschichtdicke in [cm]

Außendämmung  
von Außenwänden

10 11 14 15 16 18 21 23

Kerndämmung     
von Außenwänden

3 3 4 5 5 6 6 7

Dämmung Decke 
nach unten gegen 
Außenluft

10 11 14 15 16 18 21 23

Dämmung Dächer 
(Schrägdächer)

13 14 17 18 20 23 26 29

Dämmung oberste 
Geschossdecke

15 16 21 22 24 27 31 34

Dämmung Flachdach 14 15 19 20 22 25 28 31

Dämmung Keller-
decke

8 8 10 11 12 14 15 17

Dämmung Boden, 
Wände gg. Erdreich

8 8 10 11 12 14 15 17
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Gefördert werden:

  ��Wärmedämmung der Außenwände und Decken nach unten 
gegen Außenluft. 

  �Wärmedämmung des Daches oder der obersten Geschoss-
decke.

  �Wärmedämmung der Kellerdecke oder Boden und Wänden 
beheizter Räume gegen Erdreich.

Voraussetzung für die Förde-
rung ist, dass für das Gebäu-
de an/in dem die Maßnahme 
durchgeführt werden soll, 
vor dem 1.1.1995 der Bau-
antrag gestellt oder die 
Bauanzeige erstattet wurde. 
Wohnflächenerweiterungen 
(z. B. Anbauten) sind auch 
nach diesem Termin förder-
fähig, wenn die Erweiterung 
der Wohnfläche nicht mehr 
als 20 % der bisherigen 
Wohnfläche beträgt.

Was wird nicht gefördert?
 
  �Gebäude, für die nach dem 1.1.1995 der Bauantrag gestellt 
oder Bauanzeige erstattet wurde

  �Wintergärten
  �Ferien- und Wochenendhäuser

Wer wird gefördert?

Privatpersonen, die Eigentümer des Gebäudes sind.

Was wird gefördert?
Welche Mindestanforder- 
ungen sind zu beachten? Wie wird gefördert?

Zuschuss je qm Maßnahme

7,50 Euro Außendämmung von Außenwänden  
und Decken nach unten gegen Außen-
luft

4,00 Euro Kerndämmung zweischaliger Außen-
wände

4,00 Euro Dämmung der Kellerdecke, Boden,  
Wände gegen Erdreich

6,00 Euro Dämmung von Dächern oder Flachdä-
chern

4,00 Euro Dämmung der obersten Geschossdecke

Max. 100.000 Euro je Gebäude (Gesamtförderung nach 
Klima Plus Saar)

ACHTUNG: Bereits vorhandene Dämmungen werden bei der 
Ermittlung der Dämmschichtdicken nicht berücksichtigt!

Die Fördersätze kön-
nen auf das 1,5-fache 
erhöht werden, wenn 
die Maßnahmen zu 
einer Senkung des 
Jahres-Heizwärmebe-
darfs um mindestens 
50 % gegenüber dem 
Ist-Zustand führen. 
Als Nachweis dient 
die Erstellung eines Vor-Ort-Energiegutachtens (Energieaus-
weis auf Basis des Energiebedarfs vor und nach Umsetzung 
der Maßnahme gemäß aktuell gültiger EnEV mit Berech-
nungsnachweisen zur Reduzieng des Jahres-Heizwärmebe-
darfs durch einen Sachverständigen).

Zusätzlich zu der Förderung nach Klima Plus Saar ist evtl. 
eine ergänzende Förderung durch die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) möglich.
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